
Bestimmungen Gastkarten 

 
 

1. In den Vereinsgewässern gelten die gesetzlichen und darüber hinaus 
vereinsintern beschlossenen Schonzeiten und Mindestmaße. 

 
2. Das Angeln ist mit 3 Ruten erlaubt, hiervon jedoch nur 2 Ruten auf Raubfisch. 

 
3. In den Vereinsgewässern ist das Fangen von Köderfischen mit der Senke 
(höchstens 1 mal 1 Meter) erlaubt. 

 
4. In den Vereinsgewässern unterliegen folgende Fischarten einer täglichen                                     

Fangbegrenzung: 

Bachforelle, Regenbogenforelle, Bachsaibling, Äsche insgesamt 4 
Stück, Schleie 2 Stück, Karpfen 2 Stück. 

Zander und Hecht insgesamt 3 Stück . Danach ist jegliches Angeln 
(Köderfisch, Blinker, Spinner, Wobbler usw.) auf Raubfisch verboten!    

5. Das Angeln mit Maden ist in der Oberstever und im Mühlbach verboten. 

6. In unseren Fließgewässern ist jegliches angeln auf Raubfisch in der Zeit vom 
15.02-31.05 verboten. 

7. Vom 01.10-30.04 ist das Angeln im Bereich Lake Side Inn erlaubt. 

8. Das Senken und Angeln von Brücken ist untersagt. 

9. Tageskarten,Wochenkarten usw. werden nur an Personen  ausgegeben ,die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

10. Ausnehmen des Fanges am Gewässer verboten. 

11. Unseren Fischereiaufsehern ist auf verlangen der Fang und die Papiere 
vorzuzeigen. 

12. In unseren Gewässern gelten folgende Mindestmaße: 

 

Aal             50cm            Brasse        25cm           Rotfeder         18cm 

Karpfen      35cm           Barsch         15cm           Waller             50cm 

Zander       40cm            Aland          25cm           Regenbogenforelle  25cm 

Hecht         45cm            Bachforelle  25cm           Schleie            25cm 

Barbe         35cm            Seeforelle   50cm             Rotauge         18cm 

 

 
 

 
 
Der Vorstand 


